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Reichenau und Zulda festlich begangen wurde, hatte er jeden­
falls auch auf ostfränkischem Loden Geltung. Zudem ist diese 
spätere Legehungsweise sehr vielsagend, denn wir wissen jetzt 
durch den Nachweis Rehrs, daß die Vorschrift einer Zeier des 
krönungstages durch ein besonderes Mahl, wie sie in West- 
franken Brauch war und in Urkunden Karls des kahlen vorkam1), 
erst auf dem Wege über eine Urkunde für Langres (v. 129) in 
die Ranzlei Rarls III. kam, wobei die Tagesangabe des 6. Januar 
(V. l32) wahrscheinlich auf Rarls Notar und Kanzler Salomon 
zurückgeht?) Dies westsränkische Vorbild erklärt, warum Rarl III. 
seine Königsweihe, nicht die Kaiserkrönung feierte, und es be­
weist, daß er in Gstfranken ebenso als kirchlich geweiht angesehen 
wurde wie vorher liarl der kahle in Westfranken. Die Weihe zu 
Ravenna bezog sich also nicht bloß auf Italien, sondern auf die 
liönigswürde schlechthin, und sie rvar nur deshalb so lange hinaus­
geschoben worden, weil kein anderer als der Papst der Konse- 
krator sein sollte. Die Königsweihe wurde also bei Rarl III. noch in 
derselben Weise gehandhabt wie bei den Söhnen Karls des Großen.

Unter diesen Umständen können wir auch bei Ludwig dem 

krönung Karls III. habe überhaupt in Deutschland stattgefunden, so wird 
diese Annahme durch eine veränderte Deutung des Ravennater klktes hin­
fällig. Zur Königskrönung Ludwigs II. 844 vgl. L. M. hartmann, 
Geschichte Italiens im Mttelalter 2, 1 (1908), 199; Schramm I 121 
llnm. 3.

1) Levillain, BLLH. 64, 33 und 37 (Löhmer, Reg. karol. 1701, 
1706, l707, I77S). Auch bei Karl dem Einfältigen kommt die Begehung 
des lveihetages vor, vgl. vümmler 32, 383 6nm. 3.

-) Kehr, Urkunden Karls III. (MG. Urk. d. dtsch. Rarol. 2) Einl. 
XL. Kehr hatte zuerst in der Vorbemerkung zum V. 132 vermutungs­
weise die Deutung vorgetragen, daß mit der oonsscratio die Kaiserkrönung 
gemeint sei, deren Jahrgedächtnis aus kirchlichen Gründen aus Epiphanias 
verlegt sei. Diese Deutung hat er dann in der Einleitung auf Grund des 
westfränkischen Beispiels mit Recht fallen lassen und nunmehr die Möglich­
keit erwogen, daß eine Krönung in Rarls alemannischem Teilreich am 
b. Januar 877 gemeint sei, da Lhadolt und Salomon als Schwaben ge­
eignete Zeugen für einen dortigen Akt gewesen wären. Doch mußten beide 

- der eine als Bischof von Novara, der andere als königlicher Notar 
auch über eine in Ravenna abgehaltene Weihe des Bönigs unterrichtet 
sein. Zür die Annahme einer Weihe im Januar 877, bei der der Papst 
jedenfalls nicht zugegen gewesen wäre, sehe ich weder zeitlich noch sachlich 
einen knhalt.


